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REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER 
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zu :J11.J9/J 
Wien, am 5.August 1986 

der Abgeordneten Eigruber lL'1d Grabher-Heyer 
betr. Anderung der Ladenöffnungszeiten 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Anton BEHYA 

Par 1 a 0 e n t 

In Beantwortung den" schriftlichen parlamentarischen 

Anfrage Ur. 2149/ J bet::-effend iUJ.derung de:r Laden­

öffnungszeiten, v/elche die Abgcordneten Eigrubc:::- und 

Grabher-l-1eyer am 11. Juni 1986 an mich richteten, 

bcehre ich rlich ,:de folgt Stellung zu ne 110en : 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Das Bundesministcrium fUr Handel, GevIerbe und Industrie 

hat se i t jeher iramer VIi eder da:::-auf hince'Hie sen, daß 

schon das geltende Lo.dGnschlußgesetz den Landeshauptmci.llliGrn 

eine Reihe von IIögliehkeiten bietet, auf diG jOl:1eiligGn 

Gegebenhei ton in einer bestimmten 11egion (Freodenverkehr, 

Grenznähe u.a.m.) 'i:a ihren Ladenschlußvorordnunccn 

Bedacht zu neh":1cn. 

Da die se EöC;lichl:::e i ton aber von den Landeshauptraännern 

nicht in vollGm Ausmaß genützt '\"Turden, habe ich mich 

dazu entschlossen, den Ent".'lu2:'f einGr Novelle Z1..'L."J, Lo..den-
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schlußgesetz ausarbeiten zu lassen und einem allc;emeinen 

Begutachtunc;sverfahrcn zu unterziehen. Laut diecen Ent'v';urf 

wären folgende neue M5g1ichkeiten gegeben: 

1. Einmal in der ~:loche ist ein sogenannter Sink2.ufsabcnd 

möglich; die Lanclecho.uptmtinner können festlegen, an 

\'relchem ','!erktag, ausgenommen Samstag, die Ger abge­

halten v.Jerden kann, \'lObei branchenmäßige Differen­

zierungen m5g1ich ,,'Tären (regionale Differenzierungen 

\'rurden im Begutachtlmgsverfahren zusätzlich zur Dis­

kussion gestellt). Erläßt der Landeshauptmann keine 

solche Verordnung, bleibt es dem einzelnen Geschäfts­

mann überlassen ,an v.Jelchem i:lerktag, ausgenoffioen 

Samstaß, er den einoal pro ;10che zultissigen Einkaufc­

abend abhält. 

2. Einmal im Nonat ist ein sOGenannter Einkaufocar:lstag­

nachmittag m5gl~"ch; die L2.l1deshauptmänner k5nnen 

festlegen, en welchem Saostag im Monat dieoer abge­

haI ten Herden "kann, 1.1obei branchenmäßige Differenzie­

rungen m5g1ich '.lären (regionale DifferenzierunGen 

\';urden im Begutachtungsverfahren zusätzlich zur Dis­

kussion gestellt). Erläßt der Landeshauptmonn keine 

solche Verordnung, bleibt es dem einzelnen Geschäfts­

mann überlassen, an welchem Samstag er den einmal pro 

l'tIonat zulässigen EinkaufssamotagnachmittaG abhält. 

3. Im Interesse des Fremdenverkehrs soll den durch die 

Einführung der Somoerzei t geänderten Ge'.-Tohnheiten 

insofern RechnunG Getragen werden, als die Landeo-­

hauptmänner in Hinkunft in ihren Ladenschlußverord­

nungen voroehen k5nnen, daß aus Anlaß von VerDllstaltungen 
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sm'J'ie in Fremdenverkehrsorten 'Ylährend der Geltung 
der Sommerzeit statt bis spätestens 20 Uhr in 

Hinkunft bis spätestens 21 Uhr offengehalten '.'lerden 
darf. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Erfahrungen im greYlznahen Ausland - es braucht in 

die sem Zusammenhang Hohl nur auf die Staaten mit west­
lichem ~'lirtschaftssystem eingegangen v,:erden - liegen vor: 

In der BRD gibt es den Einkaufssamstagnachmittag einmal 
pro T11onat. 

Italien ist vor allem im Hinblick auf den Fremdenverkehr 

bei den Ladenschlußzeiten von großer Flexibilität geprägt. 

In der Sch'.'leiz gibt es kantonal unterschiedliche Rege­
lungen. In einigen Kantonen gibt es pro \'[oche einr.lD.l 
einen Abendverl:auf. 

Diese im Ausland herrschenden Gegebenhe i ten "'Hurden von 
Bundesministerium für Jbndel, Ge'\:lCrbe und Industrie bei 
seinen Überlegungen berücksichtigt. Dies insbesondere 
deshalb, ':Teil hier eine der Ursachen für den vielbe1clagten 
Kaufkraftabfluß ins benachbarte Ausland zu suchen ist. 

Die Novelle ZULl Ladenschlußgesetz sollte u.a. ja auch 
bel'J'irken, daß sich die österre ic hischen Ge Gchäftsleute 
besser als bisher auf die Ladenöffnungozeiten im benach­

barten Auoland anpasoen können, ohne daß es unbedingt 
vorher einer entsprechenden Verordnungoregclung du.rch 
den Landeshauptmann bedarf. 
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Bemerkenswert erscheinen in diesem Zusammenhang Zeitungs­
berichte aus Sch'liledcn, 1;10 es seit übe:r zehn Jahren über­

haupt keine Ladenschlußregelungen mehr gibt. ·Danach soll 
es dort eine gewisse Entwicklung weg von den großen Ein­
kaufszentren geben. Geschäfte, die mehr in den l;,Tohn­
gegenden angesiedelt sind, also näher zum Konsumenten 
liegen, sind neu entstanden bZ"l. erleben wieder einen 
Aufsch'v'lung. 

Zu Punkt 3 der Anf:rage: 

Die Vorteile flex:iblerer Ladenschlußzeiten sind unter 
anderem: 

. 1. Bessere Anpassung der Geschäftszeiten an die jeueiligen 
regionalen Gegebenheiten und an die l,'[ünsche der Kunden. 

2. Nehr Umsatz durch Fremdenverkehrsgäste bei Großzücigeren 
Ladenschlußregelungen in Fremdenverkehrsorten und F:remden­

verkehrsgebieten. 

3. Größere Attraktivitut von Nahversorgungsgeschäften. 

4. Ein Schritt zu mehr unternehmerischer Freiheit, der 
auch sonstige Initiativen beGünstiGt (Entdecken von 
Marktnischen u.li.). 

5. Vleniger Kaufk:raftabfluß ins Ausland. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Flexiblere Ladenschlußregcluncen bedeuten nicht, daß die 

Geschäfte zvrangsläufig länger offengehaI ten ' .. /erden müssen. 
Das österreichische Ladenschlußrecht statuiert nämlich 
l;:einerlei Zvmng ZUr.l OffenhaI ten. Schon bisher vru:rdcn von 

vielen Geschüften clie zullissicen Öffnungszeiten nicht voll 
"-'- -+-ausGcnu L. z v • 
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Es kommt daher auch nicht zHancsltiufig zu einer länGeren 
Arbeitszeit für die Arbeitnehmer im Handel, 'Hohl aber zu 
Veränderungen in der Einteilung der Arbeitszeit. Dies 

muß nicht unbedingt eine Verschlechterung für die Arbeit­
nehmer im Handel bringen. Vielmehr könnten geänderte 
Arbeitszeiten auch Personen den Einstieg ins ~erufsleben 

ermöglichen, die bei den derzeitigen Öffnungszeiten 
keine Chance für eine berufliche Tätigkeit im Handel 
haben. 

Insgesamt könnten flexilblere Ladanschlußregelunßen 
sOßar eine a.ttraktivere Arbeitszeiteinteilunß fU.r viele 
im Handel beschäftigte Arbeitnehmer bringen. Im übrigen 
werden die Beschäftigten im Handel überhaupt in Zukunft 
flexiblere Arbeitszeiten akzeptieren müssen, 'i/enn es zu 
der geforderten 35-Stunden-1Joche kommen sollte; daß eine 
Normalarbeitszeit von 35 Stl.Ulden pro \'loche die derzeit 
üblichen Öffnungszeiten der Geschäfte noch weniger ab­
deckt als die derzeitige 40-Stunden-Woche bedarf wohl 
ke iner \'lei teren J)arleGungen. 
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